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30 Jahre Amtsblatt 
Dettenhausen beim 
Verlag Nussbaum 
Medien
Sonderseiten 
zum Jubiläum

Am 30. April 1949 er-
schien das erste Amts-
blatt der Gemeinde als 
„Amtsbote der Gemein-
de Dettenhausen“. Nach 
über 30 Jahren der ma-
nuellen Herstellung und 
des Vertriebs im Eigenverlag stellte ab 01.03.1981 
die Druckerei Hamberger, Weil im Schönbuch das 

Frohe und geruhsame 
Ostertage
wünschen 
der Gemeinderat und  
die Gemeindeverwaltung

Dettenhäuser Amtsblatt her. Im Jahre 1988 übernahm 
dann der damalige Presse- und Wirtschaftsverlag 
Nussbaum in Weil der Stadt die Herstellung unseres 
„Blättles“.

30 Jahre Amtsblatt Dettenhausen beim heutigen Ver-
lag Nussbaum medien ist ein Grund, diesen langen 
Zeitabschnitt der Zusammenarbeit besonders zu wür-
digen. Mit Sonderseiten zum Jubiläum am 07.04.2018, 
die wegen der Vollverteilung und der Osterfeiertage 
schon in dieser Amtsblattausgabe enthalten sind, und 
einem Anzeigenkollektiv des Verlages mit einigen Fo-
tos aus dem Jahre 1988 blicken Verlag und Gemeinde 
auf 30 Jahre erfolgreiche Öffentlichkeits- und Verlags-
arbeit zurück.

Die historische Erstausgabe des Amtsboten und den Jah-
resrückblick 1988 haben wir auf www.dettenhausen.de 
– Amtsblatt zur Ansicht eingestellt. 
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Wahl der Schöffen 
und Jugendschöffen 
für die Amtszeit 
2019 – 2023

Bewerbungen zur  
Aufnahme in die  
Vorschlagslisten sind 
bis 15.04.2018 möglich

Im ersten Halbjahr 2018 werden bundesweit die Schöf-
fen und Jugendschöffen für die Amtszeit von 2019 bis 
2023 gewählt. Gesucht werden Frauen und Männer, die 
am Amtsgericht Tübingen und Landgericht Tübingen als 
Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsa-
chen teilnehmen. 

Der Gemeinderat bzw. Jugendhilfeausschuss des Kreis-
tages des Landkreises Tübingen schlagen doppelt so 
viele Kandidaten vor, wie an Schöffen bzw. Jugend-
schöffen benötigt werden. Aus diesen Vorschlägen wählt 
der Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht in der 
zweiten Jahreshälfte 2018 die Haupt- und Hilfsschöffen. 
Die Gemeinde Dettenhausen kann 3 Schöffen und 4 Ju-
gendschöffen vorschlagen. Die Benennung von Personen 
für die Aufnahme in die Vorschlagsliste für die Jugend-
schöffen richtet sich an den Jugendhilfeausschuss des 
Kreistages, der über die Aufnahme entscheidet.

Bewerbungsvoraussetzungen 
Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die in 
der Gemeinde wohnen und am 1.1.2019 mindestens 25 
und höchstens 69 Jahre alt sein werden. Wählbar sind 
deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache 
ausreichend beherrschen. Wer zu einer Freiheitsstrafe 
von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder ge-
gen wen ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren 
Straftat schwebt, die zum Verlust der Übernahme von 
Ehrenämtern führen kann, ist von der Wahl ausgeschlos-
sen. Auch hauptamtlich in oder für die Justiz Tätige 
(Richter, Rechtsanwälte, Polizeivollzugsbeamte, Bewäh-
rungshelfer, Strafvollzugsbedienstete usw.) und Religions-
diener sollen nicht zu Schöffen gewählt werden. Schöf-

fen sollten über soziale Kompetenz verfügen, d. h. das 
Handeln eines Menschen in seinem sozialen Umfeld be-
urteilen können. Von ihnen werden Lebenserfahrung und 
Menschenkenntnis erwartet. Die ehrenamtlichen Richter 
müssen Beweise würdigen, d. h. die Wahrscheinlich-
keit, dass sich ein bestimmtes Geschehen wie in der 
Anklage behauptet ereignet hat oder nicht, aus den 
vorgelegten Zeugenaussagen, Gutachten oder Urkunden 
ableiten können. Die Lebenserfahrung, die ein Schöffe 
mitbringen muss, kann aus beruflicher Erfahrung und/
oder gesellschaftlichem Engagement resultieren. Dabei 
steht nicht der berufliche Erfolg im Mittelpunkt, sondern 
die Erfahrung, die im Umgang mit Menschen erworben 
wurde. Schöffen in Jugendstrafsachen sollen in der Ju-
genderziehung über besondere Erfahrung verfügen. 

Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt 
in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und 
Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und 
– wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes – gesund-
heitliche Eignung. Juristische Kenntnisse irgendwelcher 
Art sind für das Amt nicht erforderlich.

Herzlichen Glückwunsch
Herr Jakob Hermann, vollendet am 31.03.2018 
sein 70. Lebensjahr.

Frau Rita Gyuk, vollendet am 01.04.2018 
ihr 77. Lebensjahr.

Herr Detlef Mengel, vollendet am 01.04.2018 
sein 72. Lebensjahr.

Herr Manfred Fries, vollendet am 04.04.2018 
sein 78. Lebensjahr.

Die Gemeinde gratuliert den Jubilaren recht herzlich 
und wünscht ihnen für die weitere Zukunft alles Gute.

Thomas Engesser
Bürgermeister

Schönbuchmuseum  
ab Ostersonntag  
wieder geöffnet
Avantgarde des Alltags:  
Postkartenmontagen 1900 – 1910 - Ausstellung 
noch bis 3. Juni zu besichtigen – Führungen nach 
Vereinbarung

Ab Ostersonntag, 01.04.2018 ist unser Schönbuch-
museum wieder sonn- und feiertags von 14:00 – 
18:00 Uhr geöffnet.
Es besteht dabei die Gelegenheit, die von Dr. Ulrich 
Hägele zu einer interessanten Ausstellung zusam-
mengestellten Postkartenmontagen noch bis Anfang 
Juni zu besichtigen.

Die Montagekarten aus der Zeit nach der Jahr-
hundertwende sind verkannte Ikonen der Alltagsäs-
thetik. Sie nahmen die Moderne vorweg, darunter 
insbesondere den Dadaismus und den Surrealismus. 
In den Kunst-, Medien- und Alltagswissenschaften 
oder im Museum fanden die faszinierenden Bilder 
bislang kaum Beachtung. Aufgrund des großen Er-
folgs im vergangenen Jahr geht die Ausstellung nun 
im Schönbuchmuseum Dettenhausen für zwei Mo-
nate in die Verlängerung: Vom 1. April bis 3. Juni 
sind dort rund 100 originale und zeitgenössische 
Montagekarten zu sehen. Der weiterführende und 
reich illustrierte Band „Experimentierfeld der Mo-
derne. Fotomontage 1890 – 1940“ des Tübinger 
Medienwissenschaftlers Ulrich Hägele ist in der Aus-
stellung sowie im Buchhandel erhältlich.

Am Ostermontag ist das Museum geschlossen.
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Schöffen müssen ihre Rolle im Strafverfahren kennen, 
über Rechte und Pflichten informiert sein und sich über 
die Ursachen von Kriminalität und den Sinn und Zweck 
von Strafe Gedanken gemacht haben. Sie müssen bereit 
sein, Zeit zu investieren, um sich über ihre Mitwirkungs- 
und Gestaltungsmöglichkeiten weiterzubilden. Wer zum 
Richten über Menschen berufen ist, braucht Verantwor-
tungsbewusstsein für den Eingriff in das Leben anderer 
Menschen durch das Urteil. Objektivität und Unvorein-
genommenheit müssen auch in schwierigen Situationen 
gewahrt werden, etwa wenn der Angeklagte aufgrund 
seines Verhaltens oder wegen der vorgeworfenen Tat 
zutiefst unsympathisch ist oder die öffentliche Meinung 
bereits eine Vorverurteilung ausgesprochen hat.
Schöffen sind mit den Berufsrichtern gleichberechtigt. 
Für jede Verurteilung und jedes Strafmaß ist eine Zwei-
Drittel-Mehrheit in dem Gericht erforderlich. Gegen beide 
Schöffen kann niemand verurteilt werden. Jedes Urteil – 
gleichgültig ob Verurteilung oder Freispruch – haben die 
Schöffen daher mit zu verantworten. Wer die persönliche 
Verantwortung für eine mehrjährige Freiheitsstrafe, für 
die Versagung von Bewährung oder für einen Freispruch 
wegen mangelnder Beweislage nicht übernehmen kann, 
sollte das Schöffenamt nicht anstreben.

In der Beratung mit den Berufsrichtern müssen Schöffen 
ihren Urteilsvorschlag standhaft vertreten können, ohne 
besserwisserisch zu sein, und sich von besseren Argu-
menten überzeugen lassen, ohne opportunistisch zu sein. 
Ihnen steht in der Hauptverhandlung das Fragerecht zu. 
Sie müssen sich verständlich ausdrücken, auf den An-
geklagten wie andere Prozessbeteiligte eingehen können 
und an der Beratung argumentativ teilnehmen. Ihnen wird 
daher Kommunikations- und Dialogfähigkeit abverlangt.

Bewerbungsformulare, Bewerbungsfrist bis 15.04.2018
Wer Interesse an diesem Ehrenamt hat und die o.g. Vo-
raussetzungen erfüllt, sollte sich bitte bis zum 15. April 
2018 bei der Gemeinde bewerben. 
Bewerbungsvordrucke sind auf www.dettenhausen.de – 
Formulare – Schöffenwahl oder beim Bürgermeisteramt, 
Hauptamt, Zimmer 2.9, Telefon 12632) oder auf www.
schoeffenwahl.de (unter der Rubrik „Kommunen“ -„For-
mulare/Mustertexte“) erhältlich. Auf www.schoeffenwahl.
de finden Sie auch weitere Informationen zum Schöffen-
amt und zur Schöffenwahl. 

Weiteres Verfahren
Der Gemeinderat entscheidet über die Aufnahme der 
sich bewerbenden Personen in die Schöffenvorschlags-
liste und über die Benennung der Personen an den 
Kreistag für die Erstellung der Vorschlagsliste für die 
Jugendschöffen in öffentlicher Sitzung am 15. Mai 2018. 
Die Vorschlagsliste für die Schöffenwahl liegt danach 
bei der Gemeinde öffentlich aus. Die Aufnahme in die 
Schöffenvorschlagsliste, bedeutet jedoch nicht automa-
tisch, dass die Bewerberin oder der Bewerber auch 
tatsächlich in das Schöffenamt berufen wird. Die ab-
schließende Entscheidung hierüber trifft der Schöffen-
wahlausschuss beim Amtsgericht Tübingen.

Abschläge für das 1. Quartal 2018 werden fällig

Wasserzins- und Entwässerungsgebühren

Die Wasserzins- und Entwässerungsgebühren für das 
1. Quartal 2018 werden am 31.03.2018 zur Zahlung 
fällig.

Wichtiger Hinweis:
1.  Die Berechnung entspricht in der Regel der Festset-

zung im Abrechnungsbescheid für 2017 oder einer 
Abschlagsmitteilung. Deshalb erhalten Sie keine ge-
sonderte Mitteilung. 

2.  Die Abschläge werden bei der Abrechnung zum Jah-
resende angerechnet.

Bei Nichtbeachten des Fälligkeitstermins müssen wir 
Säumniszuschläge und Mahngebühren erheben. In die-
sem Zusammenhang weisen wir nochmals auf die Vor-
teile des Abbuchungsverfahrens hin. Säumniszuschläge 
und Mahngebühren lassen sich dadurch vermeiden.

Im Einsatz für eine saubere Markung
Dem Aufruf des 
Schwäbischen 
Albvereins und 
der Gemeinde zur 
Markungsputzete 
waren am Sams-
tagnachmittag bei 
strahlendem Wetter 
rund fünfzig Frei-
willige gefolgt. Der Frühjahrsputz in der Natur, vor 
allem entlang der überörtlichen Straßen, war mehr 
als notwendig. Leider entledigen sich immer wieder 
rücksichtslose Zeitgenossen ihres Mülls in illegaler 
Weise und entsorgen zum Beispiel Altreifen und 
Bauschutt an den von den überörtlichen Straßen gut 
anfahrbaren Waldwegzugängen. 

Doch die mit Handschuhen, Greifern und blauen 
Müllsäcken ausgestatteten Freiwilligen, unter denen 
sich auch die Jugendlichen des Konfirmandenjahr-
ganges und die vom Freundeskreis Flüchtlinge be-
treuten Asylbewerber befanden, mussten vor allem 
die aus Autos geworfenen Zigarettenkippen, Fla-
schen, Fastfood-Verpackungen und Plastiktüten ent-
lang der Kreis-, Landes- und Bundesstraßen einsam-
meln. Dementsprechend gut gefüllt war am Ende der 
Putzaktion der am Rathaus stehende Müllcontainer.

Dort lud die Ge-
meinde nach zwei-
stündiger Arbeit 
die umweltbewuss-
ten Freiwilligen als 
Entlohnung und 
Dankeschön zu 
dem wohlverdien-
ten kleinen Vesper 
ein.
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Überprüfung der 
Standsicherheit  
von  
Straßenbeleuch-
tungsmasten

Zur Vermeidung möglicher Schäden, die durch nicht 
mehr standsichere Straßenbeleuchtungsmasten entste-
hen können und aufgrund der allgemeinen Verkehrssi-
cherungspflicht sind die Kommunen zur regelmäßigen 
Überprüfung der Standsicherheit von Straßenbeleuch-
tungsmasten verpflichtet.

Letztmals wurden in den Jahren von 2009 bis 2012 
nach und nach alle Masten in Dettenhausen überprüft. 
Die nun anstehenden Wiederholungsprüfungen werden 
voraussichtlich in der Zeit vom 04.04. bis 06.04.2018 
von der auf Standsicherheitsüberprüfungen spezialisier-
ten Firma Roch-Services durchgeführt. Geprüft werden 
dabei die Masten, die im Laufe dieses Jahres auf LED-
Leuchtmittel umgestellt werden (Ortsbereich zwischen 
Bachstraße und Bahnhofstraße). 

Die Standsicherheitsprüfung besteht aus einem Druck- 
und einem Zugvorgang mit einem speziell ausgerüsteten 
Prüfmobil (siehe Foto) unter Einsatz eines Windlastbe-
rechnungsprogrammes. 

Die ausführende Firma wird bemüht sein, die mit der 
Standsicherheitsüberprüfung verbundenen, möglichen 
Behinderungen so gering wie möglich zu halten. In den 
folgenden Jahren wird dann sukzessiv bei den Masten 
in den übrigen Straßen des Ortsgebietes deren Standsi-
cherheit technisch kontrolliert.

Fundsachen
Buff (grau, aus Wolle)

Unterstellmöglichkeit im Gebäude  
Ringstraße 1 zu vermieten
Die Gemeinde vermietet in dem Gebäude Ringstraße 1 
am Dorfplatz eine Abstellfläche (auch für Pkw geeignet) 
von 7,00 m x 3,40 m und einen Nebenraum von 2,00 m 
x 3,40 m zu einem Mietpreis von 75 €/monatlich.

Falls Sie Interesse an einer Anmietung haben, wenden 
Sie sich beim Bürgermeisteramt, Liegenschaftsverwal-
tung, an Frau Brüssel unter der Telefonnummer 07157 
12641.

Abfuhrtermine und Öffnungszeiten

Biotonne Altpapiertonne
Mittwoch, 04.04.2018 Montag, 09.04.2018
Dienstag, 17.04.2018

Restmüll Problemstoffsammelstelle
Samstag, 31.03.2018 Freitag, 06.04.2018
Freitag, 13.04.2018 15:00 - 17:00 Uhr

Gelber Sack Häckselgut-Lagerplatz
Samstag, 07.04.2018 Montag - Samstag
Freitag, 20.04.2018 8:00 - 20:00 Uhr

Müllwecker
Gerne informiert Sie der Abfallwirtschaftsbetrieb nach 
einer Registrierung auf www.abfall-kreis.tuebingen.de 
per E-Mail rechtzeitig vor der Leerung Ihrer Abfallbe-
hälter bzw. vor der Sammlung spezieller Abfälle.

Veranstaltungen im April

02.04. Kath. und Ev. Kirchengemeinde Ökumenischer Emmausgang

10.04. Gemeindeverwaltung Gemeinderatssitzung Rathaus, Sitzungssaal

13.04. Obst.- und Gartenbauverein Pflege von Zimmer-, 
Balkon- und Kübelpflanzen

Tagungsraum, Feuerwehrmagazin

15.04. Volkschor Liederkranz Vereinsvorstände-Sitzung 
Chorverband Otto-Elben

Bürgerhaus

15.04. Kath. Kirchengemeinde Erstkommunion Kath. 0Kirche Dettenhausen

15.04. Volkschor Liederkranz Ehrungsnachmittag Festhalle

20.04. Obst- und Gartenbauverein Mitgliederversammlung Gaststätte Bahnhof

21.04. Schwäbischer Albverein Tageswanderung

21.04. Förderkreis Schönbuchschule Bücherflohmarkt Schulgebäude A

22.04. Schwäbischer Albverein Familienwanderung

27.04. 's Dettahäuser Fleckatheater Lesung mit Felix Huby 
und Hartwin Gromes

Bürgerhaus

30.04. Freiwillige Feuerwehr Maibaumaufstellung Dorfplatz

Auszug aus dem Veranstaltungskalender der Dettenhäuser Vereine, Kirchen und Gruppierungen.
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Notdienste

Notrufnummern
Polizei 110
Notruf (Feuerwehr u. Rettungsdienst/Notarzt) 112

Ärztlicher Notfalldienst
Wochenende/Feiertag:
Freitag 16 - 23 Uhr, Vorfeiertag 19 - 23 Uhr, Samstag/Sonn-
tag/Feiertag 8 - 23 Uhr ist die Notfallpraxis an der Filder-
klinik besetzt. Begeben Sie sich bitte ohne Voranmeldung 
dorthin: Im Haberschlai 7, Filderstadt-Bonlanden. Sie be-
nötigen für den Notdienst Ihre Krankenversicherungskar-
te. Wegbeschreibung zur Filderklinik ab Dettenhausen
In Waldenbuch bei der Tankstelle rechts nach Nürtingen, 
Ausschilderung zur Burkhardtsmühle folgen, dort links 
nach Filderstadt-Plattenhardt, am Ortseingang von Filder-
stadt-Plattenhardt geradeaus, Klinik auf der rechten Seite.
Montag bis Donnerstag
gilt für alle Notfälle ab 19 Uhr die Vermittlung über die 
Leitstelle unter Tel. 116 117.
Für dringende Hausbesuche erreichen Sie zur Vermitt-
lung des Hausbesuchs die Leitstelle des DRK ebenfalls 
unter der Telefonnummer 116 117.
In lebensbedrohlichen Fällen alarmieren Sie bitte den 
Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Vermittlung der zuständigen Notfallpraxis 116 117

Notdienste der Kreisärzteschaft Tübingen
Rufbereitschaft von 19 bis 7 Uhr 07071 791071

Krankentransporte
07071 19222

Zahnärztlicher Notdienst
Zu erfragen unter Tel.-Nr. 01805 911670

Kinderärztlicher Notdienst
in der Kinderklinik, Kreiskrankenhaus Böblingen
Montag bis Freitag ab 19.30 Uhr
Samstag ab 9.00 Uhr (keine Voranmeldung)

Diakoniestation
Diensthabende Pflegefachkraft, Telefon 6697-300

Polizeiposten und Freiwillige Feuerwehr
Polizeiposten Dettenhausen 07157 535220
Polizeirevier Tübingen 07071 972-8660
Feuerwehrkommandant M. Burkhardt 07157 7054574
Stv. FW-Kommandant D. Bauer 0176 62008318
Stv. FW-Kommandant H. Mögle 07157 532089

Störungsdienste
Gas
EnBW 0711 28944250

Wasserrohrbruch
Ortsbauamt Dettenhausen 07157 126-50
Ammertal-Schönbuchgruppe 0800 8151815

Stromausfall
Stadtwerke Tübingen 07071 157-111

Standesamtliche Nachrichten
Eheschließungen
28.02.2018
Wolfgang Günter Schreiber und Rolf Friedrich Welzel

Sterbefälle
16.02.2018
Karl Heinz Küster

08.03.2018
Lina Berta Reinl

Stellenausschreibung

Die Gemeinde Dettenhausen  
sucht pädagogische Fachkräfte 
Für unsere Einrichtung Kinderhaus Weinhalde suchen 
wir ab sofort bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
unbefristet pädagogische Fachkräfte als Vollzeitkräf-
te im U3- und Ü3-Bereich zur Verstärkung unseres 
motivierten Teams. 

Die Kinder und wir brauchen genau Sie,
… weil Sie in jedem Kind eine kleine Persönlich-

keit sehen, die spielerisch gefördert und gefordert 
werden muss.

… weil Sie unsere jüngsten Mitmenschen wohlbehütet 
auf ihrem Lebensweg ein Stück begleiten wollen.

… weil Sie es als Berufung ansehen, sich in Ihrem 
Alltag als Erzieher/in mit den Bedürfnissen und 
Erwartungen der Kleinen auseinanderzusetzen.

… weil Sie das Herz am rechten Fleck haben und 
durch Einfühlungsvermögen und eine liebevolle 
Betreuung zu einer wahren Bezugsperson werden.

Was Sie mitbringen sollten:
- eine abgeschlossene Ausbildung zum/r staatl.  

anerkannten Erzieher/in / Kinderpfleger/in
- oder Ausbildung zum/r Sozialpädagogen/in  

oder ähnliches pädagogisches Studium

Was wir bieten können:
- ein kompetentes, vielseitiges und vielfältiges Team
- regelmäßige Fortbildungen
- Vergütung nach TVöD
- Betriebliches Gesundheitsmanagement

Überzeugen Sie sich selbst!

Haben Sie Interesse?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an: 
Frau Braun, Rathaus, Bismarckstr. 7, 
72135 Dettenhausen oder 
barbara.braun@dettenhausen.de
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Wirtschaftsministerium  
schreibt Innovationspreis für kleine  
und mittlere Unternehmen aus

Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut: „Mit dem Innova-
tionspreis wollen wir den Ideenreichtum und die Kreativi-
tät des Mittelstandes auszeichnen und die klugen Köpfe 
unserer Südwestwirtschaft sichtbar machen“

„Unser klarer Anspruch ist es, Baden-Württemberg auch 
in Zukunft als führenden Innovations- und Wirtschafts-
standort zu positionieren. Wir wollen weiter auf der Ge-
winnerseite stehen. Dafür müssen wir vor allem die 
Innovationskraft unseres starken Mittelstands weiter ver-
bessern. Denn wir liegen mit unserer Innovationsfähigkeit 
zwar vorn, aber andere holen stetig auf. Mit dem Inno-
vationspreis des Landes wollen wir den Ideenreichtum 
und die Kreativität des Mittelstandes auszeichnen und 
die klugen Köpfe wie auch die führende technologische 
Position unserer Südwestwirtschaft sichtbar machen“, 
sagte Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut 
zum Start der diesjährigen Ausschreibung des Landes-
Innovationspreises am Mittwoch (21. Februar). Der Preis 
rückt bereits seit 1985 mittelständische Unternehmen 
ins Rampenlicht und ehrt innovative Produkte, Verfahren 
oder Dienstleistungen. Er ist mit insgesamt 50.000 Euro 
dotiert und dem früheren Wirtschaftsminister Dr. Rudolf 
Eberle gewidmet.

„In welcher Branche, auf welchem Gebiet auch immer 
ein Unternehmen innovative Ideen entwickelt habe: Der 
Innovationspreis biete allen die einmalige Chance, ihre 
Innovation einer hochkarätig besetzten Expertenjury aus 
Wissenschaft und Wirtschaft zu präsentieren“, so Hoff-
meister-Kraut.

Mit dem Preis sollen kleine und mittlere Unternehmen 
der Industrie und des Handwerks für beispielhafte Leis-
tungen bei der Entwicklung oder Anwendung neuer Pro-
dukte und technischer Verfahren moderner Technologien 
ausgezeichnet werden. 

Bewerbungen können bis zum 31. Mai 2018 eingereicht 
werden. An dem Wettbewerb können Unternehmen mit 
bis zu 500 Beschäftigten, einem maximalen Jahresum-
satz von bis zu 100 Millionen Euro und Sitz in Ba-
den-Württemberg teilnehmen. Die eingereichten Bewer-
bungen werden von einer Fachjury aus Wirtschaft und 
Wissenschaft nach technischem Fortschritt, besonderer 
unternehmerischer Leistung und nachhaltigem wirtschaft-
lichen Erfolg bewertet. Die Preise werden im Herbst 
2018 verliehen.

Ergänzend dazu hat die MBG Mittelständische Beteili-
gungsgesellschaft einen Sonderpreis in Höhe von 7.500 
Euro ausgelobt, der an ein junges Unternehmen verge-
ben werden soll.

Weitere Informationen zum Wettbewerb sowie die Aus-
schreibungsunterlagen gibt es im Internet unter www.
innovationspreis-bw.de oder bei den Handwerks-, Indus-
trie- und Handelskammern und dem Informationszentrum 
Patente des Regierungspräsidiums Stuttgart.

Quelle: Pressemitteilung des Wirtschaftsministeriums

Apothekennotdienste
Die Notdienstbereitschaft beginnt am angegebenen 
Tag um 8:30 Uhr morgens und endet um 8:30 Uhr 
am folgenden Tag. Außerhalb der gesetzlichen La-
denschlusszeiten beträgt die Notdienstgebühr 2,50 €.
Kostenfreie Festnetz-Rufnummer: 0800 00 22833

Donnerstag, 29.03.2018
Apotheke am Maurener Weg 
Böblingen, Maurener Weg 70
Tel. 07031 275868

Freitag, 30.03.2018 (Karfreitag)
Apotheke in den Mercaden
Böblingen, Wolfgang-Brumme-Allee 27
Tel. 07031 4352100

Samstag, 31.03.2018
Apotheke St. Martin
Sindelfingen, Ziegelstraße 30
Tel. 07031 811523

Alamannen-Apotheke
Holzgerlingen, Tübinger Straße 1
Tel. 07031 689930

Sonntag, 01.04.2018 (Ostersonntag)
Löwen-Apotheke am Domo
Sindelfingen, Hirsauer Straße 8
Tel. 07031 700791

Apotheke im Dorf
Altdorf, Hildrizhausener Straße 2
Tel. 07031 601010

Montag, 02.04.2018 (Ostermontag)
Staufer-Apotheke 
Sindelfingen, Gartenstraße 25
Tel. 07031 874487

Hibiscus-Apotheke
Hildrizhausen, Altdorfer Straße 9
Tel. 07034 8645

Dienstag, 03.04.2018
Bahnhof-Apotheke
Böblingen, Bahnhofstraße 19
Tel. 07031 25223

Mittwoch, 04.04.2018
Apotheke im Calwer Carrée
Sindelfingen, Wettbachstraße 20
Tel. 07031 7691250

Alamannen-Apotheke
Holzgerlingen, Tübinger Straße 11
Tel. 07031 689930

Donnerstag, 05.04.2018
Sophien-Apotheke
Sindelfingen (Darmsheim), Dagersheimer Straße 17
Tel. 07031 671330

Linden-Apotheke
Weil im Schönbuch, Hauptstraße 53
Tel. 07157 61609 
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Schulnachrichten

Schönbuchschule
Grundschule Dettenhausen

Diese lustigen Holzhasen haben die Kinder der zweiten Klassen 
für ihre Eltern gestaltet. Für die Holzspende bedanken wir uns 
bei Helmut Pfeiffer und Nina Scholz.

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, Eltern 
und Freunden der Schönbuchschule ein fröhliches Oster-
fest bei hoffentlich frühlingshaften Temperaturen.
Nach den Osterferien erwarten wir unsere Kinder am 
Montag, dem 9. April, wieder munter und gut gelaunt 
um 8.00 Uhr in der Schule.
Heidi Brauneisen, Schulleiterin 

Oskar-Schwenk-Schule
Grund-, Werkreal- und
Realschule Waldenbuch

Kuchenverkauf für das Schullandheim
Die Klasse 7b freut sich 
auf die Fahrt ins Schul-
landheim nach Sigma-
ringen zum Ende des 
Schuljahres. Bereits im Ja-
nuar hat die Klasse beim 
Winterbazar in der Oskar-
Schwenk-Schule einen Ku-
chenverkauf für das Schul-
landheim veranstaltet. 

Der Verkauf hat den 
Schülerinnen und Schü-
lern Lust auf weitere 
Aktionen gemacht. Am 
Samstag, den 17.03. bot 
sich nun die Gelegenheit. 
Das Alltagsmuseum in 
Waldenbuch eröffnete die 
Ausstellung „Mein Name 
ist Hase! Redewendungen 
auf der Spur“. Die Klasse plante mit viel Engagement die Ver-
pflegung der Gäste mit Kaffee und Kuchen. Der Tag war für 
die Klasse ein voller Erfolg. Das Alltagsmuseum hat die Schü-
lerinnen und Schüler bereits zu weiteren Aktionen eingeladen.
Vielen Dank an dieser Stelle auch an die Eltern, die die 
Aktion tatkräftig unterstützt und möglich gemacht haben.
K. Walz


